
Viele Schöffenkollektive schätzen regelmäßig 
die Ergebnisse der Kontrollen ein und infor
mieren darüber ebenfalls die Gerichte. In 
diesem Zusammenhang unterbreiten sie den 
Gerichten Vorschläge zur weiteren Ausge
staltung des Erziehungs- und Bewährungs
prozesses oder regen ggf. die vorzeitige Be
endigung der Bewährungszeit (§ 342 Abs. 6) 
bzw. den Vollzug der angedrohten Freiheits
strafe (§ 344 Abs. 2) an. Anträge auf Anwen
dung gerichtlicher Maßnahmen bei Verlet
zung der Pflichten aus einer Verurteilung auf 
Bewährung sollen die Leiter u. a. mit dem 
Schöffenkollektiv beraten (§ 32 Abs. 2 Ziff. 2 
StGB).

Die Gerichte können Schöffen auch während 
ihres Einsatzes zur Rechtsprechung mit der 
Kontrolle der Verwirklichung von Verurtei
lungen auf Bewährung beauftragen. Sie soll
ten dann vor allem in solchen Betrieben 
tätig sein, in denen keine Schöffen arbeiten.

Die Schöffen können und sollen an den 
erzieherischen Aussprachen mit Verurteilten 
(§ 342 Abs. 5) und bei der Entgegennahme 
ihrer Berichte gemäß § 33 Abs. 4 Ziff. 7 StGB 
mitwirken. Der Vorsitzende des Gerichts 
kann einen Schöffen beauftragen, den Be
richt des Verurteilten an das Gericht entge
genzunehmen (§15 Abs. 1 der 1. DB/StPO).

Die Mitwirkung der Schöffen bei der Kon
trolle der Verwirklichung der Verurteilung 
auf Bewährung darf jedoch nicht dazu füh
ren, ihnen die Verantwortung für diese Auf
gabe allein zu überlassen. Eine solche Praxis 
entspräche weder der gesetzlichen Verant
wortung der Gerichte noch derjenigen der 
zuständigen Leiter und Arbeitskollektive 
(§ 32 StGB, § 342 Abs. 1 StPO).

Das Gesetz berücksichtigt, daß einmal ge
troffene Entscheidungen über Notwendig
keit und Ziel der gerichtlichen Kontrolle des 
Bewährungs- und Erziehungsprozesses sowie 
die Art und Weise ihrer Ausübung nicht für 
die gesamte Dauer der Bewährungszeit un
verändert bleiben müssen. Erforderlichen
falls sind sie unter Berücksichtigung der Ent
wicklung der Verurteilten zu modifizieren 
und den neuen Erfordernissen anzupassen. 
Bei anhaltend positivem Verhalten des Ver
urteilten, insbesondere nachdem er seine 
Verpflichtungen erfüllt hat, wird eine wei
tere Kontrolle im allgemeinen entbehrlich 
sein. Andererseits können gegenüber einem 
Verurteilten, bei dem zunächst eine Kon
trolle nicht erforderlich war, im Verlaufe der 
Bewährungszeit Kontrollmaßnahmen fest

gelegt werden, wenn sich herausstellt, daß 
er die mit der Verurteilung auf Bewährung 
an sein zukünftiges Verhalten gestellten An
forderungen nicht oder nicht ordnungsge
mäß erfüllt. Das Gericht hat deshalb wäh
rend der Bewährungszeit zu prüfen und zu 
entscheiden, ob und inwieweit weitere Maß
nahmen zur Kontrolle einzuleiten sind, 
wenn auf Grund von Informationen aus 
dem Arbeits- und sonstigen Lebensbereich 
des Verurteilten hierfür Veranlassung be
steht (§ 342 Abs. 4).

Die gerichtlichen Festlegungen gemäß § 342 
Abs. 4 sind von den gerichtlichen Verpflich
tungen zu unterscheiden, die dem Ver
urteilten gemäß § 33 Abs. 3 und 4 StGB mit 
dem Urteil auferlegt werden. Die Fest
legungen gemäß § 342 Abs. 4 dienen — wie 
die übrigen Maßnahmen des Gerichts gemäß 
§ 342 — der Verwirklichung der Verurteilung 
auf Bewährung einschließlich der mit ihr 
verbundenen Verpflichtungen. Sie werden 
außerhalb des Urteils festgelegt.

Gerichtliche Entscheidungen 
Mit dem Ablauf der Bewährungszeit tritt 
unter der Bedingung, daß während dieser 
Zeit die Voraussetzungen für einen Vollzug 
der angedrohten Freiheitsstrafe gemäß § 35 
Abs. 3 und 4 StGB nicht eingetreten sind 
und auch der Ausnahmefall des § 344 Abs. 3 
nicht vorliegt, kraft Gesetzes die Wirkung 
ein, daß die angedrohte Freiheitsstrafe von 
diesem Zeitpunkt an nicht vollzogen werden 
darf (§ 35 Abs. 1 StGB). Einer gerichtlichen 
Entscheidung hierüber bedarf es nicht. Als 
nicht vorbestraft kann sich der Verurteilte 
jedoch erst bezeichnen, wenn die Fristen der 
Straftilgung bei Verurteilung auf Bewäh
rung (§ 28, § 32 Abs. 2 StRG) abgelaufen 
sind.

Zu den Aufgaben des Gerichts bei der 
Verwirklichung der Verurteilung auf Bewäh
rung gehört der Erlaß der in diesem Zu
sammenhang notwendigen Entscheidungen:

Erlaß des Restes der Bewährungszeit 
Das Gericht kann einem Verurteilten, der 
während der Bewährungszeit von minde
stens einem Jahr besonders anerkennens
werte Fortschritte in seiner gesellschaft
lichen und persönlichen Entwicklung ge
macht und die ihm auf erlegten Pflichten 
vorbildlich erfüllt hat, den Rest der Bewäh
rungszeit erlassen (§ 35 Abs. 2 StGB, § 342
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